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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur staatlichen Förderung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit in 
den Bundesländern 

 

Die Weiterbildungsgesetze der Bundesländer enthalten strukturpolitische Aussagen zur Weiter-
bildung. Zusammen mit den auf ihnen beruhenden Verordnungen und Ausführungsvorschriften 
definieren sie die Bedingungen für die staatliche Anerkennung von Institutionen sowie die Vo-
raussetzungen für die Zuschussgewährung an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen.1 

Eine Übersicht über einschlägige Gesetze und Rechtsverordnungen bietet der Interauftritt des 
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung.2 Auf der Grundlage dieser Darstellung wird im Fol-
genden exemplarisch die Rechtslage der Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin und Nord-
rhein-Westfalen hinsichtlich der Förderung gewerkschaftlicher Einrichtungen aufgezeigt. 

Baden-Württemberg 

Das Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsförde-
rungsgesetz)3 regelt die Stellung und Aufgaben der Weiterbildung, stellt Förderungsgrundsätze 
auf, definiert die Träger und trifft Aussagen über die Förderung von Einrichtungen, Landesorga-
nisationen und Maßnahmen. Weiterbildungseinrichtungen, die von Gewerkschaften getragen 
werden, können vom Land Baden-Württemberg nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Staats-
haushaltsplanes gefördert werden (§ 2 Abs. 1). 

 

1 Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V., Landesrecht der 
Weiterbildung, https://die-bonn.de/li/202. 

2 Ebd. 

3 Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsförderungsgesetz) in der 
Fassung vom 20.3.1980, GBl. 1980, 249, https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/dm3/page/bsbawue-
prod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofre-
sults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-WeitBiF%C3%B6GBW1980rah-
men&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint. 
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Die Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Weiter-
bildung und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsdurchführungsverordnung)4 definiert Fach-
gebiete förderungsfähiger Bildungsveranstaltungen, benennt nicht förderungsfähige Weiterbil-
dungsmaßnahmen und setzt die Voraussetzungen der Zuschussgewährung für Einrichtungen fest. 
So muss die Einrichtung über ein breitgefächertes Weiterbildungsangebot aus mehreren Fachge-
bieten verfügen und darf ihr Bildungsangebot nicht auf einen bestimmten Einzelberuf beschrän-
ken (§ 5). Eine generelle Beschränkung im Zugang auf bestimmte Personengruppen ist unzulässig 
(§ 6 Abs. 1). Die Programme der Weiterbildungseinrichtungen müssen so veröffentlicht werden, 
dass grundsätzlich jedermann Gelegenheit erhält, von ihnen Kenntnis zu nehmen (§ 6 Abs. 2). 
Eine Einrichtung muss mindestens 20 Wochen im Kalenderjahr arbeiten und ihr Angebot an Un-
terrichtseinheiten zumindest zur Hälfte in Form von intensiven, langfristigen Veranstaltungen 
erbringen (§ 11 Abs. 1). 

Das Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg5 regelt Grundsätze, Anspruchsberechtigte, Bildungs-
maßnahmen, anerkannte Bildungseinrichtungen und das Anerkennungsverfahren hinsichtlich 
einer Bildungszeit. Bildungsmaßnahmen dürfen nur in anerkannten Bildungseinrichtungen 
durchgeführt werden. Anerkannt werden Bildungseinrichtungen, nicht einzelne Veranstaltun-
gen. Die Anerkennung setzt gemäß § 9 Abs. 1 voraus, dass die Trägerin oder der Träger 

– seit mindestens zwei Jahren besteht, 

– systematisch Lehrveranstaltungen plant, organisiert und durchführt, 

– ein Gütesiegel zum Nachweis der Qualität der Bildungsarbeit nachweist, das vom Wirt-
schaftsministerium anerkannt und veröffentlicht ist, und 

– Bildungsmaßnahmen im Sinne von § 6 des Bildungszeitgesetzes plant. 

Die Einrichtungen stellen ihre Anträge auf Anerkennung als anerkannte Trägerin oder anerkann-
ter Träger bis zum 31. August eines Jahres (§ 10 Abs. 1). Über die Anträge entscheidet das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe (§ 10 Abs. 2). Die Anerkennung erfolgt unbefristet und wird mit der 
Auflage verbunden, mit dem Ende der Laufzeit des Gütesiegels dessen Verlängerung nachzuwei-
sen (§ 10 Abs. 5). 

  

 

4 Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des Bib-
liothekswesens (Weiterbildungsdurchführungsverordnung) vom 19.12.1978, GBl. 1979, 66, https://www.landes-
recht-bw.de/jportal/portal/t/wth/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-WeitBiF%C3%B6GDVBWrah-
men%3Ajuris-lr00&documentnumber=3&numberofresults=3&showdoccase=1&doc.part=X&param-
fromHL=true#focuspoint. 

5 Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg (BzG BW) vom 17.3.2015, GBl. 2015, 161, https://www.landesrecht-
bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BiZG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true. 
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Berlin 

Das Berliner Bildungszeitgesetz6 regelt den Anspruch auf Freistellung von der Arbeit für die Teil-
nahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen. Anerkennungsfähig sind Veranstaltungen, die 
von Trägern der Jugendarbeit und Demokratiebildung junger Menschen sowie der Erwachsenen-
bildung durchgeführt werden. Als solche sind auch Bildungseinrichtungen der Gewerkschaften 
anzusehen (§ 10 Abs. 2 Nr. 4). Über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen entscheidet 
die für Berufsbildung zuständige Senatsverwaltung (§ 10 Abs. 1). Ausführungsvorschriften7 ent-
halten nähere Bestimmungen u.a. zum Antragsverfahren, zu den Anerkennungsmaßstäben und 
zur Anerkennung von Wiederholungsveranstaltungen. Bildungsveranstaltungen müssen allge-
mein zugänglich sein. Die Teilnahme darf nicht von der Zugehörigkeit zu einer Partei, Gewerk-
schaft, Religionsgemeinschaft oder sonstigen Vereinigung oder Institution abhängig gemacht wer-
den. Dies schließt die Anerkennung einer Veranstaltung in Trägerschaft derartiger Vereinigungen 
und Institutionen indes nicht aus (§ 8 Abs. 1). 

Nordrhein-Westfalen 

Das Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz)8 regelt die Förderung, 
Trägerschaft und die Stellung der Weiterbildung im Gesamtbereich Bildung. Voraussetzung für 
die Förderung einer Einrichtung aus Mitteln des Landes ist die Anerkennung durch die zustän-
dige Bezirksregierung (§ 15 Abs. 1). Die Anerkennung einer Bildungsstätte ist auf Antrag auszu-
sprechen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden (§ 15 Abs. 2): 

– Sie muss nach Art und Umfang ihrer Tätigkeit die Gewähr der Dauer bieten. 

– Sie muss ein Mindestangebot auf dem Gebiet der Weiterbildung von 2.800 Unterrichtsstun-
den jährlich in ihrem Einzugsbereich innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen durchfüh-
ren.9 

– Sie muss ausschließlich dem Zweck der Weiterbildung dienen. 

– Ihr Angebot an Bildungsveranstaltungen darf nicht vorrangig Zwecken einzelner Betriebe 
dienen. 

 

6 Berliner Bildungszeitgesetz (BiZeitG) vom 5.7.2021, GVBl. 2021, 849, https://gesetze.ber-
lin.de/bsbe/document/jlr-BiZGBErahmen/part/X. 

7 Ausführungsvorschriften über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Berliner Bildungszeit-
gesetz (AV BiZeitG) vom 5.7.2021, abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/arbeit/weiterbildung/bildungs-
zeit/downloads/. 

8 Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG) vom 14.4.2000, 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=223&bes_id=4892&menu=1&sg=0&auf-
gehoben=N&keyword=weiterbildung#NORM. 

9 Gesonderte Bestimmungen gelten für Einrichtungen der Weiterbildung mit Internatsbetrieb. 

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BiZGBErahmen/part/X
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BiZGBErahmen/part/X
https://www.berlin.de/sen/arbeit/weiterbildung/bildungszeit/downloads/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/weiterbildung/bildungszeit/downloads/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=223&bes_id=4892&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=weiterbildung#NORM
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=223&bes_id=4892&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=weiterbildung#NORM


Kurzinformation 
Zur staatlichen Förderung gewerkschaftlicher 
Bildungsarbeit in den Bundesländern 
 

 

 

 

Fachbereich WD 8 (Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit, Bildung und Forschung) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 4 

– Ihr Angebot an Bildungsveranstaltungen darf nicht der Gewinnerzielung dienen. 

– Der Träger muss sich verpflichten, der zuständigen Bezirksregierung oder dem zuständigen 
Landesjugendamt auf Anfrage Auskunft über die Lehrveranstaltungen zu geben. 

– Der Träger muss sich zur Zusammenarbeit gemäß § 5 des Weiterbildungsgesetzes verpflich-
ten. 

– Der Träger muss zur Kontrolle seines Finanzgebarens in Bezug auf die Bildungsstätte durch 
die zuständige Bezirksregierung oder das zuständige Landesjugendamt bereit sein. 

– Der Träger muss die Gewähr für die ordnungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel 
bieten. 

– Die Bildungsstätte muss eine Satzung haben. 

– Die Bildungsstätte muss ein extern zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nachweisen. 

Das Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der beruflichen und politischen 
Weiterbildung (Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz)10 regelt die Teilnahme von Arbeitnehmer/in-
nen an politischer, beruflicher und allgemeiner Weiterbildung unter Fortzahlung des Arbeitsent-
geltes und die Anerkennung von Maßnahmen. Eine Anerkennung setzt gemäß § 10 Abs. 1 voraus, 
dass eine Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung 

– seit mindestens zwei Jahren besteht, 

– unabhängig vom Wechsel ihres pädagogischen Personals und der Teilnehmenden Lehrver-
anstaltungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme organisierten Lernens plant und durch-
führt und 

– ein Gütesiegel nachweist, das von dem Ministerium anerkannt und veröffentlicht ist. 

§ 11 normiert das Anerkennungsverfahren. Einrichtungen stellen ihre Anträge auf Anerkennung 
als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung bis zum 31. August eines Jahres (§ 11 Abs. 1). 
Über die Anträge entscheidet die örtlich zuständige Bezirksregierung, über die Anträge von Ein-
richtungen außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung Detmold (§ 11 
Abs. 2). 

  

 

10 Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der beruflichen und politischen Weiterbildung - Ar-
beitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) vom 6.11.1984, 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=8&ugl_nr=800&bes_id=3853&menu=1&sg=0&auf-
gehoben=N&keyword=freistellung#det0. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=8&ugl_nr=800&bes_id=3853&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=freistellung#det0
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Eine Übersicht über Regelungen betreffend Bildungsfreistellung / Bildungsurlaub / Bildungszeit 
in den einzelnen Bundesländern bietet eine Publikation der Kultusministerkonferenz (KMK) aus 
dem Jahr 2022.11 

Weiterführende Informationen und Ansprechpartner/innen zur gewerkschaftlichen Bildungsar-
beit sind bspw. den Internetauftritten des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)12, der Verein-
ten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)13 und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW)14 zu entnehmen. 

 

*** 

 

11 KMK (2022), Bildungsfreistellung / Bildungsurlaub / Bildungszeit in Deutschland, Übersicht über die Regelun-
gen in den einzelnen Bundesländern, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgWeiterbil-
dung/Bildungsfreistellung_in_den_Laender_2022.pdf. 

12 DGB, Bildung und Weiterbildung, https://www.dgb.de/service/bildung-und-weiterbildung. 

13 Ver.di, Weiterbildung - ein Leben lang, https://www.verdi.de/themen/bildung-ausbildung/++co++2afa15d0-
d5fe-11ec-a0e3-001a4a160129. 

14 GEW, Gewerkschaftliche Bildungsarbeit (gba) - eine Gemeinschaftsaufgabe der GEW, https://www.gew.de/ge-
werkschaftl-bildungsarbeit. 
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